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Satzung Freunde für Sambhali e. V. 
 
 
§ 1 Name  
 
1.  Der Verein führt den Namen „Freunde für Sambhali“.  

2.  Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zu-
satz “e. V.“  

3.  Der Sitz des Vereins ist Konstanz. 

4.  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

5. Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.  
 
§ 2 Zweck  
 
1.  Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbil-

dung und der Entwicklungszusammenarbeit durch die ideelle und finanzielle 
Unterstützung des Sambhali Trust  u. a. Organisationen mit gleicher Ziel-
setzung im Ausland. 

 
2.  Der Verein wird mittel- und langfristig konkrete Projekte des Sambhali Trust 

und anderer Organisationen finanziell unterstützen, die einer verbesserten 
Situation unterprivilegierter Kinder und Frauen dienen.  

 Hierzu zählen beispielsweise 
  Unterstützung von Internaten, in denen Kindern aus ländlichen Gebieten 

der Besuch von weiterführenden Schulen ermöglicht wird; 
  Unterstützung von Kinderbetreuungsangeboten in ländlichen Gebieten, 

die Kinder auf eine Grundbildung vorbereiten oder ihnen eine Grundbil-
dung geben sollen; 

  Durchführung von Schulung bei Kindern und jungen Frauen zur Erlan-
gung von Grundkenntnissen in der Landessprache, Englisch, Mathematik, 
Kunsthandwerk etc. 

  Durchführung von Schulung bei Kindern und jungen Frauen zur Entwick-
lung von methodologischen und sozialen Kompetenzen, wie Computer-
schulungen, Teamentwicklung, Mediation, pädagogische Fortbildungen 
etc.; 

   Durchführung von Kursen mit Kindern und jungen Frauen, die Selbstver-
trauen und Eigenverantwortung stärken; 

  Unterstützung von Projekten, die durch Förderung von Einkommen schaf-
fenden Maßnahmen benachteiligten Frauen helfen, wirtschaftlich selb-
ständig zu werden, wie z. B. Nähgruppen, Sparvereine, Microfinance-
Projekte etc. 

 
3.  Wichtige Maßnahmen für den Verein innerhalb Deutschlands sind  

  die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung der steuerbegünstig-
ten Zwecke der Partnerorganisation vor Ort, Sambhali Trust, Jodhpur, 
Indien; 
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  durch Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, Freiwillige, die ehrenamtlich 
im Sambhali Trust arbeiten werden, zu gewinnen und durch Informatio-
nen auf ihre Aufgaben vorzubereiten.  

 
4. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von 

Mitteln durch Beiträge und Spenden. Der Verein verfolgt ausschließlich ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Der Verein ist ein Förderverein im Sinne des § 58 Nr. 
1 der Abgabenordnung.  

 
5.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.  

 
§ 3 Mitgliedschaft  
 
1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.  

2.  Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem - auch per E-Mail - An-
trag der Vorstand. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die ge-
setzlichen Vertreter zu stellen.  

3.  Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit mit einer Frist von drei Monaten 
zum Jahresende zulässig. Er muss schriftlich - auch per E-Mail - gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden.  

4.  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Ver-
halten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den 
Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit.  

5.  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste ge-
strichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzu-
teilen.  

6.  Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Perso-
nen mit deren Erlöschen).  

7.  Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch ge-
genüber dem Vereinsvermögen.  

8.  Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit 
der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Ein 
Ehrenmitglied ist von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages freigestellt.  

9.  Der Vorstand kann auf Antrag im Voraus entscheiden, Kostenerstattung für 
solche Kosten vorzunehmen, die bei Aktionen für den Vereinszweck ent-
standen sind.  
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§ 4 Vorstand 
 
1.  Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 

Vorsitzenden, dem Kassier, dem Schriftführer und zwei weiteren Vor-
standsmitgliedern. Die Aufgabenbereiche der beiden Letztgenannten be-
stimmt der Vorstand. 

 Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsit-
zenden. Beide vertreten den Verein jeweils einzeln.  

 
2.  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 

Jahren gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt 
ist.  

 
3.  Beschlussfassung des Vorstands  

  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzun-
gen, die vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fern-
mündlich oder per E-Mail einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einbe-
rufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesord-
nung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsit-
zende, anwesend sind. Die Sitzung kann auch fernmündlich oder per Vi-
deokonferenz erfolgen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.  

  Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit 
der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken 
zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.  

  Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 
Regelung erklären.  

  Die Mitgliederversammlung kann beschliessen, Vorstandsämter in Perso-
nalunion führen zu lassen. 

 
§ 5 Mitgliederversammlung   
 
1.  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außer-

dem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Inte-
resse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder 
die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe ver-
langt.  

 
2.  Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder per E-Mail - 

mit einer Frist von 3 Wochen unter Angabe der Tagesordnung einzuberu-
fen.  

 
3.  In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Eh-

renmitglied - eine Stimme.  
 
4.  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig:  
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vor-

standes;  
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages; 
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c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins; 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.  
 

5.  Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung 
der 2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versamm-
lungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer 
nicht anwesend ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung be-
stimmt.  

 
6.  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen bzw. teilnehmenden Mitglieder be-
schlussfähig.  

 
7.  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und 
des Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich.  

 
8.  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-

men, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben 
ist.  

 
9.  Die Mitgliederversammlung kann per Telefon- oder Videokonferenz durchge-

führt werden.  
 
10. Mitglieder können zur Mitgliederversammlung gegenüber dem Vorstand ei-

nen Vertreter schriftlich bevollmächtigen. Der Vertreter muss Mitglied des 
Vereins sein. Jedes Mitglied kann maximal 3 andere Mitglieder vertreten.  

      Die Mitgliederversammlung kann beschliessen, Vorstandsämter in Personal-
union führen zu lassen. 

 
§ 6 Datenschutz    
 
1.  Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-

tung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten der Mit-
glieder und Spender /Paten im Verein verarbeitet (z.B. Name, Adresse,  
Emailadresse, Bankdaten).  

 
2.  Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 

vorliegen, hat jedes Mitglied/Spender insbesondere die folgenden Rechte:  
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  
 

3.  Dem Vorstand bzw. Funktionsträgern ist es untersagt, personenbezogene 
Daten zu anderen als zu dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen o-
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der sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 
4.  Die erfassten Daten werden nicht an andere Personen oder Institutionen 

weitergeleitet. Eine Ausnahme besteht bei Patenschaften, bei denen Name 
und E-Mail des Paten an Sambhali Trust  gemeldet werden, um doppelt ab-
zusichern, dass Kinder nicht mehrfach verpatet werden. 

 
§ 7 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens  
 
1.  Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gülti-

gen Stimmen erforderlich.  
 
2.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns-

tigter Zwecke fällt das Vermögens des Vereins an eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für die Förderung der Erziehung, Bildung oder/und 
Entwicklungszusammenarbeit.  

 
3.  Für die Abwicklung des Vereins ist der letzte Vorstand zuständig. Die vor-

stehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 30.06.2019 
verabschiedet.  

 
 
Ismaning, 30.06.2019 


